
Wissenschaftskommunikation
von Anfang an mitdenken und
in den Projekten auch Ressour-
cen dafür einplanen, sagte Bun-
desforschungsinisterin Karliczek.
Geplant seien nun Gespräche
mit Vertretern von Wissenschaft,
Wissenschaftsförderung und Wis-
senschaftsjournalismus, um
„Selbstverpflichtungen und kon-
krete Handlungsempfehlungen“
zu erarbeiten.
> JÖRG RATZSCH, DPA

„Viele politische Entscheidun-
gen werden auf der Grundlage von
wissenschaftlichen Erkenntnissen
getroffen“, sagte sie mit Blick auf
Fragen der Klima- oder Energie-
politik. „In der öffentlichen Dis-
kussion werden leider immer
mehr Fakten ignoriert oder
schamlos umgedeutet. Umso
wichtiger sind da die Erklärungen
der Wissenschaft.“

Wissenschaftler müssten in ih-
ren Forschungsprojekten die

Wissenschaftler sollen weniger
im stillen Kämmerlein forschen
und mehr mit ihren Erkenntnissen
an die Öffentlichkeit gehen. Das
Bundesforschungsministerium
will die Vergabe von Fördergel-
dern künftig auch daran knüpfen,
ob und wie geplante Forschungs-
projekte von den Beteiligten nach
außen kommuniziert werden. Das
hat Bundesforschungsinisterin
Anja Karliczek (CDU) vor Kur-
zem in Berlin angekündigt.

Vergabe von Fördergeldern für die Wissenschaft an Kommunikation knüpfen

Mehr an die Öffentlichkeit gehen

eine Bewertung von mindestens
drei Punkten (befriedigend) in je-
dem Unterkriterium, um seinen
Vorsprung aus dem Realisie-
rungswettbewerb nicht einzubü-
ßen, sollte der zweite Preisträger
in diesem Zuschlagskriterium die
volle Punktzahl oder annähernd
die volle Punktzahl erreichen.
Damit ist nach Überzeugung der
Vergabekammer Südbayern die
Verpflichtung aus § 8 Abs. 2
RPW 2013, regelmäßig den ersten
Preisträger zu beauftragen, nicht
ausreichend über die Gewichtung
beziehungsweise die Differenzie-
rungsmöglichkeiten der Zu-
schlagskriterien umgesetzt.
> HOLGER SCHRÖDER

Der Autor ist Fachanwalt für Vergabe-
recht bei Rödl & Partner in Nürnberg.

Punkten und 275 Punkten er-
möglichen. Gerade das mit einer
hohen Differenzierungsmöglich-
keit versehene Zuschlagskriteri-
um „Planungskonzept“, das Un-
terkriterien enthält, die mit den
Kriterien im Realisierungswettbe-
werb identisch oder weitgehend
identisch sind, ermöglicht ein
Konterkarieren des Wettbewerbs-
ergebnisses. Bei der Gewichtung
solcher Kriterien, die eine noch-
malige Bewertung von Aspekten
ermöglichen, die bereits Gegen-
stand des Realisierungswettbe-
werbs waren, ist die Verpflich-
tung zu berücksichtigen, regelmä-
ßig den ersten Preisträger zu be-
auftragen. Dies ist im vorliegen-
den Sachverhalt nicht der Fall.
Denn der erste Preisträger benö-
tigt in diesem Zuschlagskriterium

Gewichtung der Zuschlagskrite-
rien zu berücksichtigen.

Vorliegend wird die Gewich-
tung und insbesondere die Diffe-
renzierungsmöglichkeiten der
einzelnen Zuschlagskriterien
dem aber nicht gerecht. Entschei-
dend ist nach Ansicht der
Münchner Nachprüfungsbehör-
de, dass das scheinbar hoch ge-
wichtete Wettbewerbsergebnis
(500 von 1000 Punkten) zwi-
schen dem ersten (500 Punkte)
und dem zweiten Preisträger (400
Punkte) nur eine Differenzie-
rungsmöglichkeit von 100 Punk-
ten zulässt, während die Zu-
schlagskriterien „Darstellung ein-
zelner Aspekte der ausgeschrie-
benen Planungsleistungen“ und
„Planungskonzept“ Differenzie-
rungsmöglichkeiten von 125

Nach § 8 Abs. 2 RPW 2013 ist
bei der Umsetzung des Projekts
einer der Preisträger, in der Re-
gel der Gewinner, unter Berück-
sichtigung der Empfehlung des
Preisgerichts mit den weiteren
Planungsleistungen zu beauftra-
gen, sofern kein wichtiger Grund
der Beauftragung entgegensteht.
Diese Regelung der RPW 2013
wirkt damit in das Verhand-
lungsverfahren fort, weshalb es
dem Landratsamt grundsätzlich
nicht freisteht, welchen Preisträ-
ger es beauftragt, so die südbaye-
rische Vergabekammer: Wird ein
Verhandlungsverfahren mit allen
Preisträgern durchgeführt, ergibt
sich aus der Verpflichtung des
Auslobers, regelmäßig den ersten
Preisträger zu beauftragen, seine
Pflicht, diesen Umstand bei der

Denn die Vergabekammer Süd-
bayern (Beschluss vom 3. Juli
2019 – Z3-3-3194-1-09-03/19)
hat das Landratsamt verpflichtet,
die Zuschlagskriterien unter Be-
achtung der Rechtsauffassung
der Nachprüfungsbehörde neu
festzulegen. Nach § 14 Abs. 4
Nr. 8 VgV ist ein Verhandlungs-
verfahren ohne Teilnahmewettbe-
werb zulässig, wenn im An-
schluss an einen – wie hier –
Planungswettbewerb ein Dienst-
leistungsauftrag nach den Bedin-
gungen dieses Wettbewerbes an
den Gewinner oder an einen der
Preisträger vergeben werden
muss. Die Bedingungen des
Wettbewerbs richten sich vorlie-
gend nach der sogenannten
Richtlinie für Planungswettbe-
werbe 2013 (kurz: RPW 2013).

Ein Landratsamt hat mit euro-
paweiter Bekanntmachung ei-

nen nichtoffenen Realisierungs-
wettbewerb mit Ideenteil und vor-
geschaltetem Auswahl-/Losver-
fahren für die Planung des Neu-
baus seines Verwaltungsgebäudes
ausgeschrieben. Die Auftragsver-
gabe sollte im Anschluss an den
Realisierungswettbewerb im Ver-
handlungsverfahren ohne Teil-
nahmewettbewerb erfolgen. Die
Wettbewerbsbekanntmachung be-
stimmte unter anderem, dass meh-
rere Preise vergeben werden und
die Entscheidung über die Beauf-
tragung im Verhandlungsverfah-
ren getroffen wird, bei dem das
Wettbewerbsergebnis (erster
Preis) mit 50 Prozent der Gesamt-
punktzahl gewertet wird.

Im Einzelnen wurden die Zu-
schlagskriterien später wie folgt
festgelegt: 1. „Berücksichtigung
der Platzierung des Preisträgers im
Wettbewerb“ (500 Punkte), unter-
gliedert in „1. Preis“ (500 Punkte)
und „2. Preis“ (400 Punkte), 2.
„Darstellung einzelner Aspekte
der ausgeschriebenen Planungs-
leistungen“ (125 Punkte), 3. „Pla-
nungskonzept“ (275 Punkte), un-
tergliedert in „Umsetzung der
Korrektur der bestehenden Pla-
nungsmängel“ (1 bis 5 Punkte,
15-fach), „Umsetzung der Vorga-
ben des Raumprogramms“ (1 bis 5
Punkte, 15-fach), „Städtebauliche
Einfügung“ (1 bis 5 Punkte,
10-fach), „Gestaltung des Raum-
klimas“ (1 bis 5 Punkte, 5-fach)
und „Funktionalität“ (1 bis 5
Punkte, 5-fach), sowie 4. „Hono-
rarangebot“ (100 Punkte).

Im Rahmen des Realisierungs-
wettbewerbs hat das Preisgericht
insgesamt zwei Preisträger ausge-
zeichnet. Das mit dem ersten Preis
ausgezeichnete Architekturbüro
rügte unter anderem, dass die Zu-
schlagskriterien seine Stellung als
Wettbewerbsgewinner nicht aus-
reichend berücksichtigen würden.
Nach erfolgloser Nichtabhilfe be-
antragte der erste Preisträger die
Nachprüfung. Mit Erfolg.

Vergabekammer Südbayern zur Bedeutung der RPW 2013 für Vergabeverfahren

Wettbewerbsgewinner ist regelmäßig zu beauftragen

Um den Neubau eines Verwaltungsgebäudes gab es Streit. FOTO: DPA/UWE ZUCCHI

feraufträge sonstiger öffentlicher
Auftraggeber (derzeit 221 000
Euro)
• 139 000 Euro für Dienst- und Lie-
feraufträge oberer und oberster
Bundesbehörden (derzeit 144 000
Euro)
• 428 000 Euro für Dienst- und Lie-
feraufträge von Sektorenauftragge-
bern (derzeit 443 000 Euro)
• 428 000 Euro für Dienst- und Lie-
feraufträge im Verteidigungsbe-
reich (derzeit 443 000 Euro). > BSZ

sische“ Vergaberichtlinie, die Sek-
torenvergaberichtlinie, die Kon-
zessionsvergaberichtlinie sowie
die Richtlinie Verteidigung und
Sicherheit.

Die neuen, nach unten angepass-
ten Schwellenwerte werden ab
dem 1. Januar 2020 gelten:.
• 5 350 000 Euro für Bauaufträge
(derzeit 5 548 000 Euro)
• 5 350 000 Euro für Konzessionen
(derzeit 5 548 000 Euro)
• 214 000 Euro für Dienst- und Lie-

Alle zwei Jahre werden die EU-
Schwellenwerte für Auftragsver-
gaben, die in den EU-Vergabe-
richtlinien festgelegt sind, von der
Kommission überprüft, den Wech-
selkursschwankungen zu den
„Sonderziehungsrechte“ ange-
passt und durch Verordnung ge-
ändert. Nach Mitteilung des Städ-
te- und Gemeindebund NRW hat
die EU-Kommission eine Anpas-
sung der EU-Schwellenwerte an-
gekündigt. Diese betrifft die „klas-

Neue EU-Schwellenwerte

Nach unten angepasst
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Auftrag online finden:
Einfach. Schnell. Effizient.
nü Benachrichtigungen per E-Mail

nü Vergabeunterlagen online

nü Viele weitere Vorteile finden Sie unter

www.bsz.de/business

Aktuelle
Ausschreibungen
warten auf Ihren Abruf

Ausschreibungen für Bayern
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